
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW): In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Diskriminierung der Frau“ jede mit dem 
Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme 
oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Familienstands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen 
Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem Zweck, den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere geeignete Rechtsvorschriften 
aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen; durch geeignete gesetzgeberische 
und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch Sanktionen, jede Diskriminierung der Frau zu verbieten; den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit dem Mann 
zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu schützen; Handlungen oder Praktiken 
zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu sorgen, dass alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln; alle geeigneten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen, Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen; alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder 
Aufhebung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung der Frau darstellen; alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die 
eine Diskriminierung der Frau darstellen. Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen 
einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, damit gewährleistet wird, dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit 
dem Mann ausüben und genießen kann. Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der Defacto-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Maßstäbe zur Folge haben; diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele der 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind. Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten – einschließlich der in diesem Übereinkommen genannten Maßnahmen – zum Schutz der Mutterschaft gelten 
nicht als Diskriminierung. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung 
von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen sonst igen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von 
Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen; b) um sicherzustellen, dass die Erziehung in der Familie zu einem richten Verständnis der Mutterschaft als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der 
gemeinsamen Verantwortung von Mann und Frau für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, dass das Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu 
berücksichtigen ist. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution 
von Frauen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politischen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere allen 

EINLADUNG
FESTAKT ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG am 8. März 2016

Festakt zum Internationalen Frauentag

8.30  Begrüßung

9.00  Verabschiedung und Bestellung der dezentralen und stellvertretenden zentralen Frauenbeauftragten  
 durch Dr. Matthias Dannenberg, Vizekanzler der Freien Universität Berlin

9.45  «Freiräume?! – Überlegungen zum Schutz vor sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit»  
 Ein Vortrag von Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte

10.30  «Verstehste?! – Mit Social Media gegen sexuelle Belästigung» 
 Eine Kampagne von Studierenden vorgestellt von Prof. Dr. Carola Richter, Tania Feurich, Alexa Keinert, 
 Valerie Marouche (Freie Universität Berlin) und Dr. Mona Magdy (Cairo University)

11.00  «Frauen- und Menschenrechte in städtischen Räumen Kolumbiens» 
 Ein audiovisueller Einblick in ein feministisches Projekt in Medellín von Nina Lawrenz,     
 Repräsentantin der Exkursionsgruppe «Intercambiando Saberes» 
 des Lateinamerika-Instituts der Freien Universität Berlin 

11.30  Empfang

13.00 «Lise Meitners Schwestern»
 Eine frauenhistorische Führung auf dem Campus der Freien Universität, 
 Claudia von Gélieu, Frauentouren e. V.

Sowie eine Ausstellung mit Plakaten zum Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt

Topoi Villa der Freien Universität Berlin | Hittorfstraße 18 | 14195 Berlin

Um Antwort per E-Mail, unter der Angabe, wieviele Personen teilnehmen, wird bis zum 3. März gebeten.

Zentrale Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin | Mechthild Koreuber
Goßlerstr. 2–4 | 14195 Berlin| frauenbeauftragte@fu-berlin.de


